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 1 Allgemeines

 1.1 Die  Einkaufsbedingungen  des  Auf-
traggebers  gelten  ausschließlich;
entgegenstehende  oder  von  diesen
abweichende Allgemeine Geschäfts-
bedingungen des Lieferanten werden
nicht anerkannt, es sei denn, der Auf-
traggeber  hätte  ausdrücklich  schrift-
lich ihrer Geltung zugestimmt.

 2 Angebote

 2.1 Angebote von Lieferanten werden als
Vertragsanträge  ausschließlich  zu
den  Einkaufsbedingungen  des  Auf-
traggebers  angenommen.  Angebote
sind  in  ausschließlich  deutscher
Sprache zu verfassen. Wenn schrift-
lich nichts anderes vereinbart ist, ver-
pflichtet sich der Lieferant, das Ange-
bot 8 Wochen vom Datum des Ange-
botes an gerechnet aufrechtzuerhal-
ten. Die Bestellung gilt immer als An-
nahme  des  Vertragsangebotes  des
Lieferanten.

 2.2 Angebote  und  Kostenvoranschläge
sind verbindlich und für den Auftrag-
geber  kostenfrei  abzugeben.  Ange-
bote müssen alle zur Abwicklung der
angebotenen Leistung erforderlichen
Leistungen enthalten.

 3 Bestellung/Vertragsabschluss

 3.1 Vereinbarungen  und  Bestellungen
sind  für  den  Auftraggeber  nur  ver-
bindlich,  wenn  sie  schriftlich  erteilt
oder  nach  mündlicher  oder  fern-
mündlicher  Erteilung  schriftlich  be-
stätigt werden.

 3.2 Aus mündlichen oder fernmündlichen
Bestellungen,  Auskünften,  Zusagen
etc. können keine Rechte gegen den
Auftraggeber  hergeleitet  werden.
Solche mündlichen Erklärungen sind
nur bindend, wenn sie von dem Auf-
traggeber schriftlich bestätigt werden
oder  wenn  der  Auftraggeber  nach-
weislich auf die Schriftform verzichtet
hat.

 4 Lieferung/Verzug

 4.1 Die  vereinbarten  Liefer-  und  Leis-
tungstermine sind für den Lieferanten
verbindlich. Die Liefertermine verste-
hen sich für den Eingang der Liefe-
rung beim Auftraggeber. Kommt der
Lieferant  mit  der  Lieferung/Leistung
in  Verzug,  ist  der  Auftraggeber  be-
rechtigt, für jeden Arbeitstag der Ver-
zögerung eine Vertragsstrafe in Höhe
von 0,2 % –  insgesamt  jedoch von
höchstens 5 % – vom Wert der ver-
einbarten  Lieferung  geltend  zu  ma-
chen.  Dies  gilt  auch  im  Falle  des
Rücktritts  des  Auftraggebers  vom
Vertrag. Der Auftraggeber behält sich
die  Geltendmachung  einer  solchen
Vertragsstrafe bis zum Zeitpunkt der
vollständigen Bezahlung vor. Die ge-
setzlichen  Ansprüche  in  einem  sol-
chen Fall bleiben unberührt.

 4.2 Der Auftraggeber ist  berechtigt,  eine
entsprechende Vertragsstrafe mit An-
sprüchen des Lieferanten zu verrech-
nen.

 4.3 Von den Vereinbarungen abweichen-
de  Lieferbedingungen  sind  nur  mit
der vorherigen Zustimmung des Auf-
traggebers zulässig.
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 4.4 Die Lieferung der Dokumentation von
Berechnungen hat als pdf Dokument
und  als  editierbares  Dokument  im
Dateiformat doc, odt oder vergleich-
barem zu erfolgen.

 4.5 Es sind immer die KeKon Dokumen-
tenvorlagen zu verwenden. Die aktu-
elle Version ist vor Projektbeginn zu
erfragen und einzufordern.

 4.6 Bei  Projektabschluss  sind  dem Auf-
traggeber  alle  Quelldateien von Be-
rechnungsprogrammen  (Rohrstati-
ken, Tragwerkplanung und Finite Ele-
mente ) zu liefern.

 5 Hinweispflicht

Lieferverzögerungen,  deren  Gründe  und
zeitliche Dauer hat der Lieferant unverzüg-
lich  schriftlich  an  den  Auftraggebers  zu
melden. Eventuelle Ansprüche des Auftrag-
gebers gegen den Lieferanten bleiben hier-
von unbeeinträchtigt.

 6 Teillieferung

 6.1 Bei  Teillieferungen  auf  eine  vertrag-
lich vereinbarte Leistung gilt die Leis-
tung erst dann als von dem Lieferan-
ten erbracht, wenn diese vollständig
geliefert wurde. Der Auftraggeber ist
berechtigt, eine Verrechnung eventu-
eller Mehrkosten mit den Ansprüchen
des Lieferanten herbeizuführen.  Die
Teillieferungen  sind  dabei  nicht  als
ein  jeweils  in  sich abgeschlossenes
Geschäft zu bewerten. Sämtliche An-
sprüche des Auftraggebers hinsicht-
lich  einer  vertraglich  vereinbarten
Leistung  werden  durch  Teillieferun-
gen nicht berührt, insbesondere nicht
hinsichtlich  der  Mängelhaftung.  Bei
Abrufaufträgen ist  der Lieferant ver-
pflichtet,  sämtliche  Abrufmengen  so
bereitzustellen, dass er den Lieferter-
min als Fixtermin einhalten kann.

 7 Preise

 7.1 Alle  in  Vertragsanträgen  genannten
Preise sind als Festpreise zu werten.
Wenn nichts anderes schriftlich ver-
einbart wurde. Nachforderungen sind
nicht  zulässig.  Mit  den vereinbarten
Preisen sind alle Kosten abgegolten,
die bis zur Vertragserfüllung anfallen
(z.B. Fahrtkosten, Kundengespräche,
usw.) 

 7.2 Kosten  für  Angebote,  Probedrucke,
Muster  und  ähnliche  Vorarbeiten
können nur berechnet werden, wenn
dies schriftlich vereinbart wird.

 7.3 Mehrkosten  werden  nur  dann  aner-
kannt, wenn sich im Laufe des Pro-
jekts  wesentliche  Änderungen  zum
ursprünglich vereinbartem Vertrag er-
geben.  Mehrkosten  sind  in  jedem
Fall schriftlich anzugeben mit angab
der  erbrachten  Mehrleistungen  und
der  dadurch  entstehenden  Kosten.
Die  Mehrkosten  benötigen  der
schriftlichen  Genehmigung  des  Auf-
tragsgebers.

 8 Auftragsbestätigung, Rechnung 

 8.1 Auftragsbestätigungen und Rechnun-
gen sind dem Auftraggeber separater
zuzusenden; sie dürfen nicht der Lie-
ferung  beigefügt  werden.  Auf  allen
Dokumenten sind, neben der genau-
en Bezeichnung des Lieferumfanges,
insbesondere die Projektnummer des
Auftraggebers anzugeben.

 8.2 Direkte  Lieferungen  an  Kunden  des
Auftraggebers  sind  grundsätzlich
nicht gestattet.
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 8.3 Der  Lieferant  verpflichtet  sich,  zum
Zwecke  der  Auftragsdurchführung
von dem Auftraggeber erhaltene Un-
terlagen,  Pläne,  Zeichnungen,  Da-
tenträger  etc.  mit  der  erforderlichen
Sorgfalt  und  Vertraulichkeit  zu  be-
handeln. An ihnen erwirbt er kein wie
auch  immer  geartetes  Zurückbehal-
tungsrecht.  Er  darf  sie  Dritten  nur
zum vertragsgemäßen Gebrauch zu-
gänglich machen. Entsteht dem Auf-
traggeber  aus  der  Nichteinhaltung
dieser Regelung ein Schaden, ist der
Lieferant  zum  Schadenersatz  ver-
pflichtet.

 9 Mängelhaftung

 9.1 Der Lieferant gewährleistet, dass alle
Lieferungen dem Vertrag und sämtli-
chen anderen von der EU oder vom
Gesetzgeber  z.  B.  hinsichtlich  Aus-
führung,  Qualität,  Unfallverhütung
und  Umweltschutz  erlassenen  Vor-
schriften und Richtlinien in der zum-
Lieferzeitpunkt  geltenden  Form  und
dem Stand der Technik entsprechen.

 9.2 Die  Sachmängelhaftungsfrist  beträgt
24 Monate, beginnend mit der techni-
schen  Endabnahme  der  Lieferung
durch  den  Auftraggeber.  Bei  Liefe-
rungen, bei  denen eine  technische
Endabnahme  nicht  vorgesehen  ist,
beträgt  die  Gewährleistungszeit
ebenfalls  24  Monate,  jedoch  begin-
nend mit dem Tag der Anlieferung.

 9.3 Kosten  infolge  mangelhafter  Liefe-
rung der Leistungen hat der Lieferant
zu tragen.

 9.4 Bei Lieferungen, die von dem Auftrag-
geber zur Weiterveräußerung beauf-
tragt werden, beginnt die Mängelhaf-
tungszeit mit der technischen Endab-
nahme  durch  den  Endkunden.  Bei
Lieferungen, bei denen keine techni-
sche  Endabnahme  erfolgt,  beginnt
die Mängelhaftungszeit mit der Liefe-
rung beim Endkunden. Sie endet je-
doch spätestens 36 Monate nach der
Anlieferung beim Auftraggeber.

 9.5 Bei  mangelhafter  Lieferung  ist  der
Auftraggeber  berechtigt,  innerhalb
der  Mängelhaftungszeit  die  ihm ge-
setzlich  zustehenden  Ansprüche
wahlweise geltend zu machen.

 9.6 Dem Auftraggeber  stehen bei  Nach-
besserungen in unzumutbarem Um-
fang  wahlweise  die  gesetzlichen
Mängelhaftungsansprüche  oder  ein
Anspruch  auf  unentgeltliche  Ersatz-
lieferung zu.

 9.7 Kommt der Lieferant der Aufforderung
zur Beseitigung eines Mangels inner-
halb einer angemessenen Frist nicht
nach, so steht dem Auftraggeber das
Wahlrecht  zu,  die  erforderlichen
Maßnahmen  selbst  vorzunehmen
oder von Dritten vornehmen zu las-
sen. Die Kosten hierfür hat der Liefe-
rant zu übernehmen. Ohne vorherige
Abstimmung  können  Maßnahmen
zur  Abwehr  unverhältnismäßig
großer  Schäden  oder  zur  Vermei-
dung  von  Gefährdungen  der  Be-
triebssicherheit bei dem Auftraggeber
oder dessen Kunden auf Kosten des
Lieferanten  des  Auftraggebers  oder
von  durch  den  Auftraggeber  beauf-
tragten Dritten durchgeführt werden.
Über  Anlass,  Art  und  Umfang  wird
der Lieferant umgehend benachrich-
tigt.  Die  Mängelhaftungspflicht  wird
hierdurch nicht eingeschränkt.
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 10 Nutzungsrechte

 10.1 Der Lieferant überträgt dem Auftrag-
geber, mit Erfüllung der Zahlungsver-
pflichtung, an allen Arbeits- und Zwi-
schenergebnissen einschließlich  der
Vorentwürfe sämtliche urheberrechtli-
chen  Nutzungs-,  Leistungsschutz-,
Bearbeitungs- und sonstigen Rechte.
Die Rechte werden als ausschließli-
che  Rechte  eingeräumt.  Die  einge-
räumten ausschließlichen Nutzungs-
rechte sind örtlich und inhaltlich un-
beschränkt  und  beziehen  sich  auf
alle Nutzungsarten. Sofern nicht ein-
zelvertraglich etwas anderes verein-
bart wird, ist die Einräumung der Nut-
zungsrechte mit der einzelvertraglich
vereinbarten Vergütung abgegolten.

 11 Zahlungsbedingungen

 11.1 Die Zahlungsfrist beginnt mit der er-
folgten  Anlieferung,  frühestens  je-
doch mit Erhalt einer ordnungsgemä-
ßen Rechnung, nicht jedoch vor dem
vereinbarten  Liefertermin.  Ist  keine
gesonderte  Zahlungsfrist  schriftlich
vereinbart,  so  erfolgt  die  Zahlung
entweder  innerhalb  14  Tagen  unter
Abzug von 3 % Skonto oder  inner-
halb 30 Tagen netto. Die Zahlung er-
folgt unter Vorbehalt der Rechnungs-
prüfung.

 11.2 Teilzahlungen  erfolgen  nicht  es  sei
denn  diese  sind  Vertraglich  verein-
bart und schriftlich fixiert.

 12 Geheimhaltung / Werbung

 12.1 Sämtliche dem Lieferanten zur Aus-
führung  überlassenen  Zeichnungen
und technischen Unterlagen bleiben
Eigentum  des  Auftraggebers.  Sie
sind nach Ausführung des Auftrages
ohne  Aufforderung  unverzüglich  an
den Auftraggeber zurückzugeben.

 12.2 Die  Unterlagen  dürfen  nur  in  dem
vom Auftraggeber genehmigten Um-
fang  benutzt  und  ohne  vorherige
schriftliche Zustimmung nicht verviel-
fältigt  oder  Dritten  zugänglich  ge-
macht werden. Die Geheimhaltungs-
verpflichtung gilt  auch nach Abwick-
lung des jeweiligen Vertrages. Sie er-
lischt,  wenn und soweit  das in  den
überlassenen  Zeichnungen  und
sonstigen  technischen  Unterlagen
enthaltene  Wissen  allgemein  be-
kannt geworden ist  oder dem Liefe-
ranten  bereits  bei  Vertragsschluss
bekannt  war,  ohne  dass  eine  Ver-
tragsverletzung des Lieferanten hier-
für ursächlich war.

 13 Gerichtsstand  und  anwendbares
Recht

 13.1 Gerichtsstand ist Duisburg, Deutsch-
land. Der Auftraggeber ist jedoch be-
rechtigt,  seine  Ansprüche  auch  am
allgemeinen Gerichtsstand des Liefe-
ranten geltend zu machen.

 14 Salvatorische Klause

 14.1 Sollten einzelne Bestimmungen die-
ser Einkaufsbedingungen unwirksam
sein,  unwirksam  werden  oder  nicht
durchführbar  sein,  so  wird  dadurch
die  Gültigkeit  der  übrigen  Bestim-
mungen nicht berührt. Die unwirksa-
me  oder  undurchführbare  Bestim-
mung soll  durch  eine  Regelung  er-
setzt  werden,  die  dem  rechtlichen
und  wirtschaftlichen  Zweck  dieser
Bestimmung am  nächsten kommt.

Allgemeine Einkaufsbedingungen der KeKon GmbH 4 / 4 Stand 01.06.2015


